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Sehen Urteijlen Handeln
7Zur Methodik des Konsultationsprozesses

„ Eur uns sınd Eınsatz für dıe Gerechtigkeıit und die Beteiligung der Umgestal-
Lung der Welt wesentlicher Bestandteil der Verkündigung der Frohen Botschaft,

1: der Sendung der Kırche 7A RE Erlösung des Menschengeschlechts un:! seıner
Befreiung A4US jeglichem Zustand der Bedrückung.“ Mıt diesen Worten erklärt dıe
römische Bischofssynode VO 1971 ber Gerechtigkeıit 1n der Welt den Eıinsatz
für Gerechtigkeıit eiınem konstitutiven Bestandteil der Verkündigung, des
ursprünglichen Auftrags der Kırche. Das 1st bemerkenswert, weıl 1er der
sentliche Zusammenhang VO Glauben un: Handeln, VO Kontemplation un:!
Aktion, VO Mystik un: Polıitik aufgerufen un! 1n seiner genuın soz1alethischen
Dımension geltend gemacht wırd Im Bewußtsein vieler Christinnen un!: hrı-
SteN ISt dieser Zusammenhang nıcht hne welıteres prasent, un:! geltend DC-
macht wırd, bleibt 1€eSs selten hne Wıderspruch. Um bedeutsamer aber 1St die
Eıinlösung der Verpflichtung, die 1m Zentrum des Glaubens selbst verwurzelt 1St,
1n dem, W 4S I111all umtassend das soz1ale Lehren der Kırche LECNNECN annn 1mM (36e-
füge VO kırchlicher Basıs, lehramtlicher Verkündigung un wıssenschaftlicher
Soz1ialethik als den autfeinander angewlesenen kırchlichen Trägern soz1aler un:
politischer Verantwortung

Diese reı Akteure mussen 1mM jeweılıgen ortskirchlichen Kontext konkret
sammenwirken. Darauf hat 1m gleichen Jahr W1e€e die römische Bischofssynode
Papst Paul NI eindringlich hingewilesen. In seinem Apostolischen Schreiben
„Uctogesima advenıiens“, das FABE 40 Jahrestag der Enzyklika eOs SEEG „Re-
IU novarum“ veröffentlichte, heilßt S:

Die „einzelnen christlichen Gemeinschaften ... mussen die Verhältnisse ihres jeweılıgen Landes ob-
jektiv abklären, mussen M1t dem Licht der unwandelbaren Lehre des Evangeliums hineinleuchten un
der Sozijallehre der Kirche Grundsätze für dıe Denkweıse, Normen für die Urteilsfindung un Di1-
rektiven für dıe Praxıs entnehmen ... Diıesen einzelnen christlichen Gemeinschatten Iso obliıegt CD,
MIt dem Beistand des Heılıgen Geıistes, 1n Verbundenheit mıt ihren zuständıgen Bischöten und 1m (5e-
spräch mMi1t den anderen christliıchen Brüdern un! allen Menschen guten Wıllens darüber befinden,
welche Schritte tiun un! welche Ma{fißnahmen ergreıten sınd, die gesellschaftlichen, WIrt-
schaftlichen und polıtischen Reformen herbeizuführen, die sıch als wirklich geboten erweısen und
dem oft unautschiebbar sind  CC (OA

In welser Selbstbeschränkung erklärt das päpstliche Lehramt darın die Zei6-
un sıtuatiıonsgemälse Wahrnehmung un Ausgestaltung der gesellschaftliıch-po-
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lıtıschen Verantwortung der Kırche ausdrücklich Z Aufgabe der Ortskirchen.
Ihnen obliegt sowohl die Analyse der Sıtuation W1€e die Suche ach ANSCMESSCHECN
Lösungen für die andrängenden gesellschaftlichen, polıtischen un! wiırtschafrtli-
chen Probleme. Prımär angesprochene Subjekte sınd die „einzelnen christlichen
Gemeıinschaften“, also das konkrete olk Gottes; die Glaubenden sınd aufgeru-
fen, gemeınsam mı1t den Bıschöten, 1mM ökumenischen Dıialog (mit den anderen
christliıchen Brüdern“) un mıiı1t allen Menschen Wıllens diese Aufgabe
zunehmen un: 1n der Orıentierung der Botschaft des Evangelıums un:! der
bisherigen kırchlichen Sozialverkündigung Jeweıls ach sıtuationsadäquaten EO-
SUNSCHI suchen.

Nıcht zutällig werden diese Überlegungen 1n den gegenwartıgen Bemühungen
den Konsultationsprozefß ZAlT Vorbereitung eınes gemeınsamen Wortes der

Kırchen Z wiırtschaftlichen un: soz1ıalen Kaze 1n Deutschland häufig 1ın Erinne-
LunNng gebracht, lesen S1Ee sıch doch W1e€e eın Kommentar diesem für die Kirche 1n
Deutschland völlig Versuch, der soz1alen Verantwortung 1ın Praxıs un
Theorie Rechnung tLıragen.

Im tolgenden sollen anhand einıger methodischer Aspekte der Herausforde-
rungscharakter un! die mögliche Reichweite des Konsultationsprozesses für Kır-
che un: Gesellschaft erortert werden. Ausgehend VO eıner sorgfältigen methodi-
schen Reflexion der Vorgaben für den Proze(ß un: iıhrer Eınlösung 1n der Diskus-
sionsgrundlage“* wollen diese AaUus der Beteiligung den Konsultationen
erwachsenen Überlegungen der theologischen Vertiefung des Prozesses*® dienen,
iınsbesondere 1mM Hınblick auf die bevorstehende Auswertungsphase.

Der Tiıtel des Beıtrags insınulert eınen Zusammenhang zwıischen dem Konsul-
tatıonsprozeifß un dem AaUsSs der CA] bekannten Dreischritt Sehen Urteilen
Handeln. Um ıh SCHAUCI klären, soll zunächst der Dreischriutt selbst rekapitu-
lıert werden; anschliefßend werden die Vorgaben für den Proze{(ß 1n der Diskussi-
onsgrundlage Ma{fßstab des Dreischritts analysıert. Schliefßlich 1St die Anwen-
dung der Vorgaben 1n der konkreten Problembearbeitung der Diskussionsgrund-
lage selbst exemplarısch prüten. Die methodische Fragestellung richtet sıch
also Z gegenwaärtıgen Zeitpunkt VOL allem dle Diskussionsgrundlage als
Vorgabe für den Prozef(8. Nach Abschlußß des Prozesses wırd CS möglıch, NOLWwWweEeN-

dıg un: truchtbar se1n, die tatsächliche Arbeit der Beteiligten 1m Konsultations-
proze{ß SOWI1e das geplante gemeınsame Wort auch methodischen Aspekten
aus  ten.

Der Dreischritt Sehen Urteilen Handeln

In dem eingangs zıtierten Apostolischen Schreiben „Uctogesima adveniens“ (4)
oreift Paul VI den Dreischriutt der Sache ach auf, die den christlichen (:
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meıinschatten aufgegebene soz1ıale Verantwortung niher umschreiben: An ıh-
LECIN se1 C3; „dıe Verhältnisse ıhres jeweiligen Landes objektiv abzuklären“ (Sehen),
„mıt dem Licht der unwandelbaren Lehre des Evangeliums hineinzuleuchten“
un der Soz1iallehre der Kırche Kriterien für die Urteilsfindung un: die Hand-
lungsorientierung entnehmen (Urteilen); schließlich sollten S1e 1n Gemeıln-
schaft mi1t den Bıschöfen, den anderen Chrıiısten un allen Menschen Wil-
lens „darüberMarianne Heimbach-Steins  meinschaften aufgegebene soziale Verantwortung näher zu umschreiben: An ih-  nen sei es, „die Verhältnisse ihres jeweiligen Landes objektiv abzuklären“ (Sehen),  „mit dem Licht der unwandelbaren Lehre des Evangeliums hineinzuleuchten“  und der Soziallehre der Kirche Kriterien für die Urteilsfindung und die Hand-  lungsorientierung zu entnehmen (Urteilen); schließlich sollten sie in Gemein-  schaft mit den Bischöfen, den anderen Christen und allen Menschen guten Wil-  lens „darüber ... befinden, welche Schritte zu tun und welche Maßnahmen zu er-  greifen sind“ im Hinblick auf die notwendig anstehenden gesellschaftlichen  Reformen (Handeln).  Paul VI. empfiehlt damit den Ortskirchen als Trägern der sozialen Verantwor-  tung der Kirche jene Methode, die seit der ersten Sozialenzyklika Johannes’  XXIII. „Mater et magistra“ aus dem Jahr 1961 in die lehramtliche Sozialverkün-  digung eingegangen ist; in diesem Schreiben wird der Dreischritt ausdrücklich als  Verwirklichungsgestalt der Grundsätze der Soziallehre empfohlen (MM 236); die  konziliare wie nachkonziliare Sozialverkündigung wendet ihn mehr oder weniger  deutlich zur Strukturierung an.  Die drei Schritte, die notwendig aufeinander bezogen sind, bestehen also er-  stens in der genauen Wahrnehmung einer sozialen Situation als Herausforderung  _ bezeichnenderweise wird in diesem Zusammenhang in der Deutung des Drei-  schritts nicht selten von „Konversion“, von einer „Bekehrung des Blickes“* ge-  sprochen; zweitens ın der Beurteilung dieser Situation, wofür in der Regel eın  zweigliedriges Verfahren erforderlich sein wird: zunächst eine sorgfältige Analyse  der Umstände und ihrer Ursachen (sozialwissenschaftliche Analyse) sowie deren  Deutung „im Licht des Evangeliums“ (theologische Analyse), und drittens in der  Klärung der Konsequenzen für das Handeln, die sich aus der Beurteilung er-  geben.  Ein Blick auf die Herkunft des Dreischritts verdeutlicht, daß er nicht einfach  nur eine pragmatische Strukturierungshilfe darstellt. Joseph Cardijn (1882—  1967), der Gründer der CAJ, hat diese Methode seit den 20er Jahren für die  Christliche Arbeiterjugend entwickelt. Sie sollte eine auf das konkrete gesell-  schaftlich-soziale Handeln bezogene, gemeinschaftliche geistliche Orientierung  unterstützen; seit etwa 1944 wird sie als „r&vision de vie“ (Lebensbetrachtung)  bezeichnet®. Dabei geht es weder um abstrakte Problembearbeitung noch um  persönliche Gewissenserforschung, sondern um die gemeinschaftliche Ausrich-  tung auf eine Herausforderung zum Handeln, die in einer bestimmten Situation  oder Begegnung entdeckt wird. Was im ursprünglichen Kontext auf die Gruppen  der CAJ und deren Lebensumfeld im Arbeitermilieu bezogen ist, läßt sich — unter  Wahrung der Grundelemente — auf andere Situationen und Konstellationen über-  tragen®. Anhand des Konsultationsprozesses soll im folgenden die spezifische  Funktionsweise des Dreischritts erläutert werden.  606befinden, welche Schritte Aul  } un! welche Mafßnahmen C1I-

greifen sind“ 1m Hınblick aut die notwendig anstehenden gesellschaftlichen
Reformen (Handeln).

Paul VI empfiehlt damıt den Ortskirchen als Trägern der soz1alen Verantwor-

Lung der Kırche Jjene Methode, die se1lt der ErsStenNn Sozialenzyklıka Johannes’
„Mater er magıstra” aus dem Jahr 1961 1ın die lehramtliche Sozlialverkün-

dıgung eingegangen iSt; 1ın diesem Schreiben wırd der Dreischritt ausdrücklich als
Verwirklichungsgestalt der Grundsätze der Soziallehre empfohlen (MM 236); die
konziılıare WwW1e€ nachkonziliare Sozialverkündigung wendet ıh: mehr der wenıger
deutlich ZAIT Strukturierung

Die fl Schritte, die notwendig aufeinander bezogen sind, bestehen also CI-

ın der SENAUCH Wahrnehmung eıner soz1alen Sıtuation als Herausforderung
bezeichnenderweıse wiırd 1n diesem Zusammenhang 1ın der Deutung des Drei-

schrıtts nıcht selten VO „Konversion“, VO  } eiıner „Bekehrung des Blickes“ SC
sprochen; zweıtens 1n der Beurteilung dieser Sıtuatıon, woftfür 1n der Regel eın

zweigliedriges Verfahren erforderlich se1ın wırd zunächst eıne sorgfältige Analyse
der Umstände un: ıhrer Ursachen (sozialwissenschaftliche Analyse) SOWI1e deren
Deutung amı Licht des Evangelıums“ (theologische Analyse), und drıttens 1n der
Klärung der Konsequenzen für das Handeln, die sıch A4US der Beurteilung CI=-

geben.
Eın Blick auf die Herkuntft des Dreischritts verdeutlicht, da{ß nıcht eintach

14141 eıne pragmatische Strukturierungshilfe darstellt. Joseph Cardın 2—
der Gründer der © A]; hat diese Methode se1lt den 720er Jahren tür die

Christliche Arbeiterjugend entwickelt. S1ie sollte eıne auf das konkrete gesell-
schaftlich-soziale Handeln bezogene, gemeinschaftliche geistliche Orıentierung
unterstutzen; selt etwa 1944 wırd S1€e als „revısıon de VvVIe (Lebensbetrachtung)
bezeichnet”?. Dabe] geht CS weder abstrakte Problembearbeitung och
persönlıche Gewissenserforschung, sondern die gemeinschaftlıche Ausrich-
Lung auf eine Herausforderung Z Handeln, die 1ın eıner bestimmten Situation
oder Begegnung entdeckt wırd Was 1m ursprünglichen Kontext auf dıe Gruppen
der CA] un!: deren Lebensumteld 1m Arbeitermilieu bezogen ISt, Afst sıch
Wahrung der Grundelemente auf andere Sıtuationen un:! Konstellatiıonen ber-
tragen ® Anhand des Konsultationsprozesses soll 1m tolgenden dıe spezifische
Funktionsweise des Dreischritts erläutert werden.
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Sehen Urteilen Handeln 1m Konsultationsprozefß
ıne wiıchtige Vorgabe für die Gestaltung des Konsultationsprozesses 1mM Vorwort
der Diskussionsgrundlage lautet: „Beteiligung möglichst vieler Menschen, Grup-
pCH un!: Instıtutionen“ innerhalb der Kirchen un:! Eınbezug VO „ Vertre-
tern aus Politik, Wırtschaft, Verbänden, Gewerkschaften un: gesellschaftlichen
Gruppen” Sıe sollen untereinander un mıteinander ber die drängenden gvesell-
schaftlichen Fragen beraten un: auch ihrerseıits kompetenten Rat einholen,
Posıtion beziehen können. In bezug auf den ersten Schritt, das Sehen, darf also
das Projekt Konsultationsprozefß als breıt gESTIrFEULE Eınladung die Glieder der
Gesellschaft (nıcht 1Ur der Kırchen) gelesen werden, ıhre Sehweisen der gesell-
schaftlichen Sıtuation un der diese bestimmenden Probleme als Grundlage der
weıteren Beratungen 1n den Proze{ß einzubringen.

Das 1sSt nıcht selbstverständlich, W1€e 6& auf den GrSFeCN Blick scheinen INAas
Denn die breıt gestreuULE Einladung 74006 Teilnahme Konsultationsprozefß A0
LLUT ann als sinnvoall ertahren werden, WCI11 S1€Ee mıiıt der Bereıitschaft verbunden
1St, die faktısche Vielfalt der Sehweisen auf die gesellschaftlichen Probleme als le-
oıtıme Vieltfalt zuzulassen un:! ernsthaft ZAHK Diskussion stellen. 1ne möglıchst
unvoreingenommene und dıfferenzierte Wahrnehmung der wırtschaftlichen un:!
soz1ı1alen Lage 1n VUHSEFETIN Land 1St tatsächlich LLUT annn möglıch, WECI11L die Vielfalt
der faktısch vorhandenen un mehr oder wenıger einflußreichen Sehweisen
zunächst eiınmal ZUEH: Sprache kommt un: 1n einem Gesprächszusammenhang

erd Dıie Auswertung der Stellungnahmen un das geplante bischöfli-
che Wort werden nıcht zuletzt daran werden, ob un W1€e die Auseın-
andersetzung mı1ıt der Vieltalt der Stimmen ANSCHOMMECN un 1m echten Dıialog
eine christlich veranetwortlerte Stellungnahme erarbeitet wırd

Der Anspruch, dem sıch die Kırche als kollektiver Akteur 1n diesem Proze(
(unter)stellt, gewınnt dabe] eıne zusätzliche Komponente durch die mehrtfache
Betonung der Absicht, die „Betroffenen als Dialogpartner einzubeziehen“ (DG
Vorwort, 6) Zwar erd dieser Anspruch vielfach eher stellvertreten. (advoka-
torısch) eingelöst als durch die unmıttelbare Teilnahme VO Betroffenen (Z Ar-
beıitslosen, Wohnungslosen ete:); 1aber als Prinzıp der Wahrnehmung, das jeden-
falls die advokatorische Vertretung der Interessen der Betroffenen einklagt, 1ST
VO grundlegender Bedeutung.

Spannungen sınd damıt VO vornherein 1ın der Konstruktion des Prozesses
gelegt; enn eınerseılts soll die Sıchtweise der Betroffenen, das heißt Ja ohl 1NS-
besondere der VO  aD den wirtschaftlichen un: soz1ıalen Problemen besonders (56-
trotfenen un:! tolglich Benachteilıgten 1ın der Gesellschaft starkgemacht werden,
andererseıts sınd alle gesellschaftlichen Gruppen AUT: Teilnahme eingeladen. Die
bıs ZUr Unvereinbarkeıit gehende Dıvergenz der Sehweisen mu{fß daher nıcht LUr

Z Sprache kommen, sondern konstruktiv bearbeitet werden. ıne Auseinander-
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SeELZUNG m1t dem gesellschaftlichen Pluralismus, der Ja nıcht eintfach wertneutral
1St;, sondern ZANT: gefährlichen soz1alen Spaltung der Gesellschaft 7A0 eskalieren
droht, MUu stattfinden, un: die christlichen Kırchen als FEinladende un!: Subjekte
des Prozesses können sıch jer nıcht auf die Rolle elnes neutralen Schiedsrichters
zurückziehen.

Diese Einsıiıcht leıitet ber ZUu zweıten Schritt: dem Urteilen. Dieser Schritt iSt,
w1€e angedeutet, grundsätzlıch zweıteılıg. Zum einen MUu eıne sO71alwıssen-
schaftliche Analyse der f bearbeıtenden Sıtuation b7zw. Problematik leisten; Zu

anderen MU: darın die Deutung der erhobenen Problematik „1mM Licht des Van-
geliums“ b7zw. 1m Sinnhorizont christlicher Ethik nNıer. werden. Ange-
siıchts der Komplexıtät beıider Teilschritte un 1mM Hınblick auf die mMi1t den bıshe-
rıgen Überlegungen aufgeworfene Grundfrage ach dem Standort der Kirchen 1n
diesem Proze{fß der „Einmischung“ 1n die Politik konzentrieren sıch diese Aus-
führungen auf den Zzweıten Teilschritt.

Die in der Programmatık des Prozesses angelegte Spannung drückt sıch 1n der
Formulierung des Anlıegens der Kıirchen AaUs, den Dialogprozefß „n doppelter
Perspektive führen: 1n der Perspektive der SaNzZCH Gesellschaft, aber auch 1n
der Perspektive der Bedürtftigen un Benachteiligten“ (DG 5 Ist das, W1€ bereıts
gelegentlich wurde, eın Wıderspruch in siıch oder doch eıne Verunkla-
LUNg der „Perspektive der Benachteıiligten “ Es ware ann VO Z7wel verschiede-
810 Perspektiven die Rede, die mıteinander zumındest in Spannung stehen un!:
eıne Abschwächung der 1 weıteren Text proklamierten „Option für die
Schwachen“ bedeuten würde. Die zıtierte Formulierung, die beide Flemente
deutlich voneınander absetzt un die „Perspektive der Benachteiligten“ ach-
veordneter Stelle einführt, legt elıne solche Lesart ahe Demgegenüber SEeLzZenNn dıe
autf das /Zıtat folgenden Ausführungen (DG 51:) un die bald daraut eingeführte
„Option für die Schwachen“ (DG 9-—11) einen deutlichen Akzent auf die „Perspek-
t1Ve der Benachteiligten“, ındem dıe weıtgehende Vernachlässigung dieser Sıchtweise
in der gegenwärtıgen Gesellschaft als gemeinwohlschädigend a  ert und die
„genuın christliche Aufgabe“ der Parteilichkeit für die Benachteiligten 1n Erinnerung
gerufen wırd (DG n Dieser Befund berechtigt der rage, ob dıe zunächst ın Hr
wagung Lesart die eInZ1g mögliche und sinnvolle 1St

Ausgehend VO Stichwort des Gemeıinwohls, das 1n den 1er untersuchten Pa-
ragraphen mehrtach fällt (vgl. Z 5 5 U 1St eıne Zusammenschau beider e1il-
perspektiven möglıch, W as ZWAar nıcht d1e dıagnostizıerte pannung aufhebt, aber
doch erlaubt, das Geftälle des Textes un den darın 7450 Ausdruck kommenden
Standort der Kırchen präzıser bestimmen. Eben 1eSs 1Sst VO entscheidender
Bedeutung für die rADE: W1e€e die Kirchen als Subjekte des Prozesses mMı1t der
den Konsultationen eingeladenen un: taktısch eingebrachten Vielfalt der Posıt1io0-
NECN, Intentionen und polıtıschen Forderungen den verhandelten Problemen
umzugehen gedenken.
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Die soz1ıalethische Kategorıe des Gemehnmwohls bıldet die Zielgröße, deren Rea-
lisıerung nıcht möglich 1St ohne die besondere Betonung der „Perspektive der Be-
nachteiligten“ Die „Perspektive des Ganzen“ bzw. der „KaNZCH Gesellschaft“ 1st
dann verstehen als der Rahmen der taktısch vortindlichen Gesellschaft
ohl 1n bezug auf dıe Bundesrepublik Deutschland als auch 1mM europäıischen un
schließlich 1ia ylobalen Ma{ßstab (vgl. Kap der 1mM ersten chritt Sehen)
zunächst abgesteckt un 1mM zweıten Schritt (Urteilen) eiıner krıtischen
Analyse unterzogen werden mufß, damıt die „Perspektive der Benachteiligten“

SCHAUCI geltend gemacht werden annn Wenn diese Lesart zutreffend 1St,
Alt S1Ee sıch auf den schlichten, aber leiıder nıcht selbstverständlichen Nenner
bringen, da{fß die Standards der Gerechtigkeıit eiıner Gesellschaft der Sıtuation
ihrer schwächsten Glieder abzulesen sınd Denn nıcht „das oröfßste Glück der
oröfßten Zahl“ Bentham), sondern die Partızıpation der Armen den gyesell-
schaftlichen CGsuütern bıldet den Prütstein der Gerechtigkeit ach biblischem un
christliıchem Verständnıis. Dies anzumahnen entspricht der Bestimmung des Be1-
Lrags, den die Kırchen m1t dem Konsultationsprozeifs Zzu gesellschaftlichen (38-
meinwohl eısten können glauben:

„Aus biblischer Iradıtion schöpfend können dıe Kırchen Mut machen Zzur Zukunft un Vertrauen
1n dıe Möglichkeit ıhrer Gestaltung wecken. S1e können Bedingungen gelingenden soz1alen Lebens
aufzeigen und versuchen, ıhre Erfahrungen 1M Rıngen das Verständnis und die Verwirklichung der
biıblischen Botschaft mı1t den daraus W OINCHEN Wert- und Leitvorstellungen ın den gesellschaftlı-
chen Dıialog einzubringen“ (DG 4)

Von daher 1St der dritte Schritt anzupellen, der auf Leitlinien für das Handeln
z1ielt: Nach der Programmatık des Prozesses 1St das Zıel, dessentwillen der
kırchliche und gesellschaftliche Dıialog yesucht wiırd, „dıe Verständigung ber
einen gemeınsamen Verhaltenskodex...., der eıne verbindliche Rıchtschnur auch
für das eıgene Handeln darstellt“ (DG 7 In eiıner Sıtuatıon, 1n der ein gesell-
schaftlicher Grundkonsens VO eınem weitgehenden Interessenpluralismus VCI-

drängt se1n scheint, 1St das eın hochgestecktes Ziel Es Aäflßt siıch nıcht 1ın ab-
strakten Erörterungen ber das Gemeinwohl un: se1lne Gefährdungen erreichen
(vgl. / sondern, WE überhaupt, L1UT 1n der streitbaren Bearbeıitung der
konkreten Probleme, die natıonal W1e€e internatıional das Gemeinwohl 1n rage
stellen, den soz1alen Frieden un dıe ökologischen Grundlagen des Lebens B7
ährden. In dieser Hınsıcht werden 1m Konsultationsprozelis als vorrangıge Her
ausforderungen VOT allem die Bekämpfung der anhaltend hohen Arbeıitslosigkeıt,
die Stärkung der Famıilien un! die übertällige Retorm un: Konsolidierung des
Soz1ialstaats 7ABRE Diskussion gestellt.

Exemplarısch soll 1mM tolgenden Problemteld „Famılıe“ aufgezeıgt werden,
W1e€e die Diskussionsgrundlage für den Konsultationsprozeiß methodisch vorgeht.
Der Dreischritt Sehen Urteilen Handeln dient dabei 1mM Sınn der bisherigen
Ausführungen als kritischer Ma({(istab.
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Der Dreischritt als methodischer Leitfaden für die Problembearbeitung?

Kapiıtel A der Diskussionsgrundlage behandelt das Thema „Stärkung der amı-
lıen  CC (DG 55 —63) Die Ausführungen können ın vier Gedankenschritte gegliedert
werden: Am Begınn stehen Aussagen Z Familienleitbild, C555 tolgt eıne DE

VO Defiziten der Famıilienpolitık, darauf werden Zielsetzungen der amı-
lienpolitiık umschrieben, un der Abschnıtt endet mı1t einem Maisnahmenkatalog
für die Polıitik. Die 1er Punkte sollen 1mM tolgenden resüuümılert un!: kritisch be-
leuchtet werden:

Dıie Eroörterung SA Thema beginnt mı1t einıgen Hınweisen Ze
etfizten Famuilienleitbild (DG 55£.) Wıe überall 1ın kırchlichen Außerungen FARE

Thema, aber auch 1m Grundgesetz und darauf wırd j1er Bezug genommen) WCI-

den Ehe un: Famılıie als Einheit behandelt Angesıchts der vegenwärtıgen vesell-
schaftlichen Sıtuation der Famılie 1St 18 keıine Beschreibung der Wirklichkeit.
Di1e 1mM Dokument Zahl,;, da{ß$ „über 8 () Prozent der KınderMarianne Heimbach-Steins  Der Dreischritt als methodischer Leitfaden für die Problembearbeitung? ®  Kapitel 3.2 der Disküssionsgrundlage behandelt das Thema „Stärkung der Fami-  lien“ (DG 55—-63). Die Ausführungen können in vier Gedankenschritte gegliedert  werden: Am Beginn stehen Aussagen zum Familienleitbild, es folgt eine Dia-  gnose von Defiziten der Familienpolitik, darauf werden Zielsetzungen der Fami-  lienpolitik umschrieben, und der Abschnitt endet mit einem Maßnahmenkatalog  für die Politik. Die vier Punkte sollen im folgenden resümiert und kritisch be-  leuchtet werden:  1. Die Erörterung zum Thema beginnt mit einigen Hinweisen zum vorausge-  setzten Familienleitbild (DG 55f£.). Wie überall in kirchlichen Äußerungen zum  Thema, aber auch im Grundgesetz (und darauf wird hier Bezug genommen) wer-  den Ehe und Familie als Einheit behandelt. Angesichts der gegenwärtigen gesell-  schaftlichen Situation der Familie ist dies keine Beschreibung der Wirklichkeit.  Die im Dokument genannte Zahl, daß „über 80 Prozent der Kinder ... bei ihren  beiden miteinander verheirateten Eltern aufwachsen“ (DG 55), erweckt zwar zu-  nächst den Eindruck einer Beschreibung in dem Sinn: Allen Unkenrufen zum  Trotz gibt es doch noch eine relativ große Übereinstimmung zwischen der fami-  lialen Wirklichkeit und dem gesellschaftlichen wie kirchlichen Leitbild. Die Zahl  ist jedoch nach Auskunft von Fachleuten deutlich nach unten zu korrigieren.  Nach Franz Xaver Kaufmann liegt der Anteil der Kinder, die mit ihren beiden  leiblichen Eltern zusammen aufwachsen, in den alten Bundesländern bei „ca. 80  Prozent“, dürfte aber in den neuen Bundesländern deutlich geringer sein’. Der  im Jahr 1994 erschienene fünfte Familienbericht weist überdies darauf hin, daß in  den über den Mikrozensus (1991) erhobenen Daten Stiefelternverhältnisse nicht  eigens erfaßt sind!°. Die Aussage der Diskussionsgrundlage, die explizit auf das  herkömmliche Leitbild mit den Kriterien der Vollständigkeit und der biologi-  schen Abkunft rekurriert, ist im Hinblick auf diese Differenzierungen korrektur-  bedürftig.  Der Bezug auf das Grundgesetz und auf das „christliche Verständnis“ weisen  die Aussagen über den Zusammenhang von Ehe und Familie deutlich als norma-  tiv aus. Darüber hinaus wird „Familie“ zwar nicht eigens definiert, aber „andere  Formen der Partnerschaft“ werden von „Ehe und Familie“ abgehoben (DG 55).  Bei der Behandlung konkreter Fragen der Familiensituation wird allerdings deut-  lich, daß auch „Alleinerziehende“, also Ein-Eltern-Familien, in gewisser Hinsicht  mitberücksichtigt werden.  Die normative Vorgabe wird im Hinblick auf die gesellschaftliche Bedeutung  der Familie präzisiert (DG 56): Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit der  Familie beruhen vor allem auf ihrer Funktion als Ort für die personale Entfaltung  und Werterfahrung von Kindern. Auch dies sind zunächst normative Aussagen.  Sie umschreiben ein Leitbild, da; der Überprüfung an der Realität bedürfte.  610be1 ihren
beiden mıteinander verheirateten Eltern autwachsen“ (DG 55); erweckt ZW ar

nachst den Eindruck eiıner Beschreibung 1n dem Sınn Allen Unkenruten ZUuU

TIrotz o1bt 65 doch och eıne relatıv oroße Übereinstimmung zwiıischen der famı-
lialen Wirklichkeit un: dem gesellschaftlichen WwW1e€e kırchlichen Leıitbild Die Zahl
1STt jedoch ach Auskunft VO Fachleuten deutlich ach korrigieren.
Nach Franz Xaver Kaufmann liegt der Anteıl der Kınder, dıe mMi1t ıhren beiden
leiblichen Eltern aufwachsen, ın den alten Bundesländern be] Ca 0
Prozent“, dürfte aber 1n den Bundesländern deutlich geringer se1ın Der
1mM Jahr 1994 erschienene fünfte Famıilienbericht weIlst überdies darauf hın, da{ß 1n
den ber den Mikrozensus (1991) erhobenen Daten Stiefelternverhältnisse nıcht
e1gens ertaft sind 19 Dıie Aussage der Diskussionsgrundlage, die explizıt auf das
herkömmliche Leitbild MI1t den Kriterien der Vollständigkeit un der biologi-
schen Abkunft rekurriert, 1sSt 1m Hınblick auf diese Diıfferenzierungen korrektur-
bedürftig.

Der ezug auf das Grundgesetz un:! auf das „Christlıche Verständnıis“ weılsen
die Aussagen ber den Zusammenhang VO Ehe un Famiılie deutlich alsa
*1V A4AUS. Darüber hınaus wiırd „Famılıe“ ZW AAar nıcht e1gens definiert, 1aber „andere
Formen der Partnerschaft“ werden VO „Ehe un: Familie“ abgehoben (DG 55}
Be1 der Behandlung konkreter Fragen der Famıiliensituation wırd allerdings eut-
l1ch: da{fß auch „Alleinerziehende“, also Ein-Eltern-Famıilien, 1n gew1sser Hınsıicht
mitberücksichtigt werden.

Die normatıve Vorgabe wırd 1mM Hınblick aut die gesellschaftlıche Bedeutung
der Familie prazısıert (DG 56)) Schutzwürdigkeit un Schutzbedürtftigkeıit der
Familie beruhen VOL allem auf iıhrer Funktion als Ort tür die personale Entfaltung
un Werterfahrung VO Kındern. uch 1es sınd zunächst normatıve Aussagen.
S1ıe umschreiben eın Leitbild, das der Überprüfung der Realität bedürftfte.
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Insotern wıdrıge wiırtschaftliche un soz1ıuale Verhältnisse belastenden Le
bensbedingungen ür Eltern un:! Kınder führen und die Wahrnehmung der 1m
Leitbild formulierten Funktion der Famılie gefährden, wiırd der Anspruch auf
ausreichende Unterstutzung e1gens angemahnt, wobel Jetzt die Famiıulıie erster
Stelle ZCNANNL wırd „Famaiulie un: Ehe stehen dem besonderen Schutz der
staatlıchen Ordnung“ (DG 56)

Dıi1e Diagnose DO Defiziten der Famiılıenpolitik A4St sıch W1€ tOlgt —
menfassen: Das bestehende „MiıfSverhältnis zwischen der gesellschaftlichen Be-
deutung VO Kındern un dem Umfang der Entlastung der Eltern VO den
Aufwendungen für Kınder durch staatlıche Iransters“ bedeute eiınen Verstofß S4 S
gCH die soz1ıale Gerechtigkeıit; der tatsächliche Beıtrag der Eltern Zu Generat1-
ONCNVeErLrag werde gesellschaftlich eklatant unterbewertet. Insgesamt fällt 1n der
Diskussionsgrundlage auf, da{fß die wiırtschaftliche Selte sehr 1e] stärker hervorge-
hoben wiırd als andere Gesichtspunkte, wenngleıch 1n einzelnen Problemanzeigen
auch so7z1ale Aspekte, 7A0 Beispiel eingeschränkte Wohnmöglichkeiten un das
Fehlen hinreichender tamılıenergänzender Angebote (Kindergärten, Tagesstätten
ete.); ZEeENANNL werden (DG 5/80)

Di1e Zielsetzungen einer Familıenpolitik werden folgendermaßen umschrie-
ben Familienpolitik verfolge nıcht 1n erster Linıe bevölkerungspolitische Zıele,
sondern diene Z eınen der Schaffung wirtschaftlicher un: soz1aler Rahmen-
bedingungen, die Jungen Menschen dıe Realisierung des Wunsches ach Kın-
ern un Famıiıliıenleben ermöglıchen, hne dafß S1€e massıve Nachteıle hinneh-
LLECIN mussen; 7A08 anderen habe s1e menschenwürdıge un! die Entfaltung der
Persönlichkeit fördernde Lebensmöglichkeiten für Kınder siıcherzustellen.
Überdies musse Familienpolitik die Fuüursorge für Ausländertamıiılıen einschlie-
en 60

AbschliefSend wırd eın Mafßnahmenkatalog ZuUur materiellen Absıcherung
un gesellschaftliıchen Anerkennung VO Famıilien vorgestellt (DG 672 Er zielt
auf Besserstellung VO Eltern 1n den 5Systemen der soz1ıalen Sıcherung un! der BR-
erung, auf einen gerechteren Leistungsausgleich für d1€ Erziehung VO Kın-
ern SOWI1e auf weıtere Mafßnahmen EWa 1mM Hınblick auf familiengerechtes
Wohnen un! auf die Vereinbarkeıit VO  = Famılie un Beruft einschliefßlich der För-
derung famılıenergänzender Ma{fßnahmen.

Legt aanl den methodischen Leitfaden des Dreischriutts zugrunde, ergeben
sıch ein1ıge krıitische Beobachtungen. Zunächst fällt auf, da{ß dıie Eroörterungen
nıcht mMı1t eıner Beschreibung der tatsächlichen Sıtuation tamılialen Lebens 1n der
Bundesrepublık Deutschland einsetzen, sondern unmıttelbar mı1t der normatıven
Aussage ber den Zusammenhang VO Ehe un: Famailie, also mı1t einem Element
der Beurteilung. iıne eigene Beschreibung der Sıtuation hätte das Bıld erheblich
dıtferenziert un! komplizıert. Die VO Leitbild des Grundgesetzes un der Kır-
chen abweichenden famılıalen Lebenstormen hätten ann eınen erheblich oröfßse-
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TEn Stellenwert eingenommen, eiıne Klärung des Famıilıenbegriffs ware US-
weıchlich SCWCESCN.

Im zweıten Gedankenschritt wiırd die Sıtuationsbeschreibung ın gew1sser
Weıise nachgeholt, jedoch vornehmlıch wırtschaftlichem Aspekt. Di1e stark
gewandelte demographische Sıtuation EWa un: die veränderte Struktur tamılialer
Lebensftormen werden nıcht der 2Uum berücksichtigt. Dementsprechend WCCI-
den Zzu Beispiel „Alleinerziehende“ un: „Kinderreiche“ ausschließlich als Pro-
blemgruppe wahrgeno mmen un!: 1n der Regel 1n einem Atemzug SCNANNT; dafß CGS
sıch 1n soz1ıaler Hınsıcht dabe]l sehr unterschiedliche Gruppen handeln kann,
da{ß Kınderreiche eLIwa2a sowohl 1n der soz1ıalen Unter- un: untferen Miıttelschicht
als auch 1n der Oberschicht vertireten sınd mı1t entsprechend unterschiedlichen
Konsequenzen für ıhre gesellschaftliche Stellung und iıhre Handlungsspielräume

wiırd nıcht berücksichtigt.
Aus dieser Beschränkung des Blickwinkels ergeben sıch also erhebliche ef1-

zıte 1ın bezug auf die Wahrnehmung VO  e Famılie und Partnerschaft als Lebens-
form SOWIE, bezogen aut den dritten Schritt des Handelns, auf einen zukunftswe1-
senden kırchlichen Umgang mı1t der faktisch pluralisierten Famıilienwirklichkeit
eın sıcher nıcht eintfach lösendes, aber dringend bearbeitendes Thema,
dem gerade 1mM VErgANSCHCNH Jahr der Famılıie auch VO deutschen Bischöten iıch-
tungweısendes gESaAgT worden 1ST

Der eingeschränkten Wahrnehmung der tamılialen Wirklichkeit entspricht CS
da{ß auch eine wenı1gstens ansatzhafte Analyse der Ursachen für die derzeıtige O1-
uatıon der Famıilien fehlt Die komplexe Frage der Zuordnung VO Famıulıie un
Arbeıtswelt angesichts konkurrierender Ansprüche eLItwa kommt erheblich
urz

Das oilt zunächst ın bezug auf den Arbeıtsbegriff. Die Diskussionsgrundlage
durchgängig eiınen Arbeıitsbegriff VOTaUS, der L1UTr ‚außerhäusliche Erwerbs-

arbeit“ meınt un damıt den BaNzZCH Bereich der häuslichen Arbeıit, der Famıilien-
arbeıt, der priıvaten un!: ehrenamtlichen Fürsorge un:! Pflegetätigkeit ausklam-
MmMert Es oilt ferner 1n bezug aut das Problem der (beruflichen) Mobilıität. Dieser
Aspekt der Arbeitsgesellschaft, der Familien NADT: oravıerende Probleme stellt,
bleibt völlig unberücksichtigt. Es oilt schliefßlich auch 1n bezug auf Möglichkeiten
der Umverteilung VO Famıilien- un Berutsarbeit zwiıischen den Geschlechtern.
Dieser Aspekt wırd LL1UT global gestreift; GCs tehlt ZAT Beıspiel eın eigenes Nach-
denken ber Mafsnahmen, dıe vezielt Vätern die UÜbernahme iıhrer Vater- un: Pas
miılienrolle erleichtern würden, ebenso W1€ e1in ausdrückliches Nachdenken ber
die Sıtuation VO Frauen ın eıner VO männlichen Ma{ftstäben gepragten Erwerbs-
arbeitsgesellschaft ausgeklammert bleibt.

Aus der relatıv CN umgrenzten Perspektive der Wahrnehmung erg1bt sıch fast
zwangsläufig die Konsequenz, da{fß auch die handlungsbezogenen Überlegungen
VOTLT allem wiırtschaftlicher Art sınd 1ne wiırtschaftliche Famıilienförderung 1STt
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gewıß5 dringend notwendıg. Daneben o1bt CS jedoch W1e€e angedeutet welıtere
Aspekte, die sowohl innerkirchlich W1€e gesellschaftlich och erheblicher Klärung
bedürten un: die 1n einem Wort der Kırchen Z wirtschaftlichen un: soz1ıalen
Lage nıcht tehlen sollten, entsprechend der erklärten Zielsetzung, „Bedingungen
gelıngenden so7z1alen Lebens“ aufzuzeıgen 4

Ansätze einem Kırchenbewufltsein

Die exemplarısch skizzierte Kritik 111 Ansatzpunkte dafür aufzeigen, die dem
'Text selbst innewohnenden, besonders 1n den grundsätzlichen Erwagungen
Begınn ski7z7zierten Potentiale der Gesellschaftskritik un der christlichen Eınmi-
schung deutlicher herauszuarbeiten. Damıt wiırd die Diskussionsgrundlage eım
WortAS1e 111 Ja ausdrücklich ZAAT: Auseinandersetzung einladen, eıne
Debatte eröffnen, nıcht beenden.

Bısherige Erfahrungen un Beıträge Y Konsultationsprozeis zeigen, dafß
diese Aufforderung ANSCHOMME wiırd, da{ß UE Beispiel vemeınsam darüber
nachgedacht wiırd, W as 65 konkret heißt, „dUuS bıbliıscher TIradıtion schöpftend...
Bedingungen gelingenden soz1ı1alen Lebens“ aufzuzeıgen. Die Artıkulation der
unterschiedlichen Sehweıisen, dıe Betroffene, ıhre „Anwälte“ un „Anwältinnen“
geltend machen, tührt tatsächlich eıner spannungsreichen Auseinandersetzung
ber die gesellschaftliche Wıirklichkeit un ıhre Gerechtigkeitsdefizite. hne e1-
LIC1H solchen Prozefß ware 1eSs 1m kirchlichen Raum ohl allın 1n solcher Inten-
S1tÄt zustande gekommen. Darın liegt eın Autfbruch ZUr Wahrnehmung sozıaler
un politischer Verantwortung, die Paul NI den christlichen Gemeinschaften VOTLT

Ort eindringlich 1Ns Stammbuch yeschrieben hat.
Es W1 I'd darauf ankommen, da{fß die Kırchenleitungen, 1n deren Verantwortung

der letzte chrıtt des Prozesses das geplante gemeıInsame Wort der Kırchen
stehen wiırd, nıcht angesichts der Dynamık des Begonnenen zurückschrecken,
da{fß S1e sıch auch ıhrerseıts auf den Dıialog MI1t den unterschiedlichen Sehweıisen
einlassen. In der Perspektive des Gemeinwohls, dessen entscheidendes Krıteriıum
die Teilhabe der Benachteıiligten den gesellschaftlichen Gütern ist, mussen S1Ce
auf der Grundlage der grundsätzlichen Anerkennung der gesellschaftlichen 1el-
falt eine kluge Unterscheidung treften.

Diesem Anlıegen ordnen sıch die vorgestellten Überlegungen Die Methode
des Dreischritts, die bereıts ın anderen Ortskirchen ZUHT Orıentierung un Struk-
turıerung konsultatıver Prozesse truchtbar yemacht wurde INa  e denke d1€
Vorbereitung des Wirtschaftshirtenbrietfs der US-Bischöfe 1986) der den
Konsultationsprozefß 1m Vorfeld des österreichischen Sozialhirtenbriefs (1990)
bietet sıch für die Bearbeitung der onkreten Problemtelder W1€ für die er-

scheidende Integration der gesellschaftlichen Vieltalt 1n den Beratungen Sıe 1n
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der Fortsetzung des Prozesses, iınsbesondere 1ın der Auswertung un ın der (56e=
staltung des geplanten Wortes strıngent anzuwenden, 1St eın wichtiges Desıiderat
tür die konsequente Fortsetzung des Begonnenen.

Denn mıt dem VO den Bischöfen angestofßsenen Konsultationsprozeiß haben
sıch die Kırchen 1n Deutschland gemeınsam auf den Weg eıner Gestalt
kirchlicher Sozialverkündigung gemacht. Sıe haben eınen Impuls eınem
Verständnıis des Christseins ZESETZL, das seıne konstitutive politische Dımension
wıederentdeckt. Insotern 1st der Konsultationsprozeiß erStT annn richtig verstan-

den, WeNnNn CI auch als eın geistliches Geschehen, als Vollzugsweise des Glaubens
un seıner Verkündigung ErNStgeNnNOMMECN erd

Damıt aber bırgt zugleich Ansätze eiınem KıirchenbewulÄßstsein, 1N-
dem sıch nıcht L1UTr Amtstraäger, sondern grundsätzlıch alle Christinnen un: hr1ı-
sten mitverantwortlich ertfahren für die Fortschreibung un!: Plausibilisierung der
Verkündigung. Was WIr 1ın den Kırchen der Bundesrepublik Deutschland ZUE eıt
erleben, 1St also iın sıcher och bescheidenen Anfängen un! behaftet mıt allen
Unwägbarkeıten des Fxperiments ein Versuch ZUT: Umsetzung eınes zugleich
theologisch verwurzelten un:! der gegenwärtıgen Gesellschaft verpflichteten Ver-
ständnisses VO kirchlicher Sozlilalverkündıgung un: christlicher Sozıalethik.
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